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SCHREIBEN VOM [VERMITTLER IM BAUERNKRIEG, BEAT II . ] ZURLAUBEN,
AN DEN STADTSCHREIBER[VON LUZERN, LUDWIG HARTMANN]

"Us Hergebrachtem Verthruwen 3 und sonsten zuo bestendigen sicheren Ruhwesen

tragender Sorgfalt und begird underlasse ich nit dem Herrn zu eröfnen , was

über das hütige von üch U. G. L. A. E . [Schültheiss und Rat von Luzern ] eingelang¬

te advisschryben discurriert wurdt.

Erstlich das man verrmothet , der Lucemischen Redlifuehrem mehrere Stellung
1

gen Zoffingen [vor das Kriegsgericht Vom 13 . Juni - 2 . Juli 1653 ] sye dem
2

ergangnen Rechtsspruch [von Stans ] entgägen , allwyl derselbige ein gwüsse

Zahl in die Hand der Statt Lucem und userhalb deren ein allgemeine ledigung

erkhent.

So fehr aber fürs ander ein Hnderscheidt hierinnen begriffen , als nämlichen

die Jenigen Lucemischen , Solothumischen etc . so sich wider des H. Gen [ eral

Hans Konrad ] Werdtmüllers  armee fyndtlich by Mellingen gestellt,

gemeint syen . So wäre dis bedenkhen dargägen , das wye H. Werdtmüller mit den

Bemischen accordiert , khein Vorbehalt diser straff oder Vemeren gesuechs

Jn den Verglich einverlybt , sonders sich uff Jrs beschächne glübt undt abzug

vemüegt . Und obglychwoll er ongeacht dessen ein anderwärtigen Anlaass und
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praetext haben mag 3 wäre für das drite zuo considerieren , diewyl Berner 3 Lu-

cemer 3 Solothumer 3 Basler sich uff der Fryen Embteren [wo Beat Jakob I.

Zurlauben Landschreiber war ] grundt und boden fynthätlich erzeigt 3 das auch

die Fünff [mitreg . ] Catholischen Ohrt durch Jre Kriegs Räth 3 Nebendt Zürich

und Glarus 3 Jre stimmen zuo solcher Vorhabenden Abstraffung zuo er-
theilen.

Viertens 3 das man dan Catholische Underthanen 3 denen es vilicht an Lyb und La¬

ben stahn möchte gen Zoffingen zur Execution stellen sölle 3 wurdt für der

Seelen Heyl sehr gefährlich geachtet.

Fünftens 3 so fehr entlieh Bern und Solothurn die Jrigen 3 welche den üwerigen

byhulfflich gewäsen 3 Jn üwer gwalt und handen stellen wurden 3 Erforderte es

die billigkheit 3 das auch von den vier uszognen [kath . ?] Ohrten [ V ausg . LU]

die Kriegshaüpter by solcher Abstraffung bywohnen thäten 3 allewyl selbige un-

derthanen eben gägen der 4 ohrten Völkhem fyndtlich gestanden.

Sechstens 3 so Vermeint man Jns gemein 3 das durch disere erfundene monier und

seltzsame proceduren lichtlich ein Nüwer uffstandt der Underthanen oder son¬

sten Jn den Fünf [ kath . ] Ohrten allerhandt unguote meynungen 3 Argwöhn undt

Verwirrungen erwachsen werdendt . Und das Jn allwäg rathsamer gewäsen das Jede

Oberkheit die sinigen reprehendiere und nach gebür und nothurfft abstraffen

sollen . Undt ehe man [den Kriegsrat der V kath . Orte ? gemeint ] zuo Lucem

Voneinanderen gescheiden wäre hochstnothwendig gewäsen 3 durch den Ordenlichen

Kriegs Rath dis undt anders mehr zuo berathschlagen 3 vilicht noch frische gnuog

undt ersprieslich die gewäsne Kriegshaüpter 3 einen oder zween 3 von Jeden der

Vier Orthen unverwylt nacher Lucem zuo beruoffen 3 damit umb alle mehrere Vor-

fallenheit desto crefftigere consultationen undt entschluss gefasset
wurdendt.

Verhalte auch nit das schon die Puren 3 consueto more 3 wye sy sagen 3 nach Ein-

sidlen reysendte 3 hin und her spargierd 3 wye Verschinen Zinstags 3 man das ei¬

lende geschrey der tortirierten gefangnen öffentlich hören müessen , danenhero

groses beduren 3 dag und Jammern uffm Landt undt die sag sye 3 das man wider

den Rechtsspruch und wider der H. Sätzen gegebne Vertröstungen handle . Jn Suma

last sich ansächen 3 das leyder der Handel nit recht bestendig Endt erreycht

habe.

Das alles überlasse ich den Herren geburender ohrten zuo insinuieren undt se-

ze hinzuo myn meynung das Ja besser gewäsen 3 wan Jede Oberkheit die sinigen

abgestrafft 3 und Jnsonderheit die Fryen Embterischen Redlifüehrer durch die

Khriegs Rath von Jeden der 7 [reg . ] ohrten [ VIII Alte Orte ausg . BE] zur
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straff gezogen werden . Mit herzlichem wünsch das man nit zum driten mahl zur

extremitet gerathen müesse " .

"CopÄa cynQJ> waAnungAchAybeni nach LuceAn an H. Statti >chAyboAn"

1 ) s . EA VI 1 , 182 (Nr . 98 ) 2 ) s . ebenda 177 (Nr . 97)

m 77, 339-342
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